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Das Bayerische Staatsministerium für 
Umwelt und Gesundheit (StMUG) teilt in 
Abstimmung mit dem Bayerischen Staats-
ministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz Folgendes mit:

1. Mit der am 18. April 2007 in Kraft getretenen 
Reform der Führungsaufsicht wurden die so 
genannten forensischen Ambulanzen gesetz-
lich verankert. Dabei wurden in § 68a Absatz 
8 Strafgesetzbuch (StGB) Offenbarungspflich-
ten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fo-
rensischer Ambulanzen geregelt, sofern sie im 
Rahmen der Führungsaufsicht eine verurteilte 
Person auf der Grundlage einer Weisung nach 
§ 68b Absatz 2 Satz 2 StGB psychiatrisch, psy-
cho- oder sozialtherapeutisch behandeln oder 
auf der Basis einer Vorstellungsweisung nach
§ 68b Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 StGB be-
treuen. Gemäß § 68b Absatz 5 StGB gilt § 68a
Absatz 8 StGB entsprechend, soweit die Be-
handlung oder Betreuung der verurteilten 
Person nicht durch eine forensische Ambulanz 
erfolgt.

Daher unterliegen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von Drogentherapieeinrichtungen 
– auch soweit es sich nicht um forensische 
Ambulanzen handelt – bei der Durchführung 
einer im Rahmen der Führungsaufsicht ge-
richtlich angeordneten Drogentherapie den 
Offenbarungspflichten nach § 68a Absatz 8 
StGB. In diesen Fällen haben sie wie die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter forensischer Am-
bulanzen oder anderer Therapieeinrichtungen 
fremde Geheimnisse, die ihnen im Rahmen des 
Behandlungs- bzw. Betreuungsverhältnisses 
anvertraut oder sonst bekannt geworden sind, 
unter bestimmten Voraussetzungen der Füh-
rungsaufsichtsstelle, dem Gericht und dem 
zuständigen Bewährungshelfer zu offenba-
ren. Dies ergibt sich aus der Pflicht der an der 
Führungsaufsicht beteiligten Stellen, bei der 
Betreuung und Überwachung des Verurteilten 
zusammenzuarbeiten. Dabei geht das Gesetz 
davon aus, dass die forensischen Ambulanzen 
und die anderen Einrichtungen, in denen Vor-
stellungsweisungen nach § 68b Absatz 1 Satz 1 
Nummer 11 StGB oder Therapieweisungen nach 

§ 68b Absatz 2 StGB umgesetzt werden, in die-
se Zusammenarbeit eingebunden sind.

2. Nach § 68a Absatz 8 Satz 1 StGB besteht eine 
Pflicht zur Offenbarung, soweit dies notwen-
dig ist, um der verurteilten Person zu helfen, 
nicht wieder straffällig zu werden. Hier wurde 
die Schweigepflicht der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der forensischen Ambulanzen wie 
auch anderer Therapieeinrichtungen aus § 203 
StGB eingeschränkt, um eine effektive Betreu-
ung der Führungsaufsichtsprobanden sicher-
zustellen. Ferner sind Tatsachen gegenüber der 
Führungsaufsichtsstelle und dem Gericht zu 
offenbaren, soweit aus Sicht der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Einrichtungen

 dies notwendig ist, um zu überwachen, ob 
die verurteilte Person einer Vorstellungs-
weisung nachkommt oder im Rahmen einer 
Therapieweisung an einer Behandlung teil-
nimmt (§ 68a Absatz 8 Satz 2 Nummer 1 
StGB),

 das Verhalten oder der Zustand der verur-
teilten Person Maßnahmen nach § 67g StGB 
(Widerruf der Aussetzung einer Unterbrin-
gung in einer Entziehungsanstalt, in einem 
psychiatrischen Krankenhaus oder in der 
Sicherungsverwahrung), § 67h StGB (be-
fristete Wiederinvollzugsetzung einer Un-
terbringung bzw. Krisenintervention) oder
§ 68c Absatz 2 oder Absatz 3 StGB (Anord-
nung einer unbefristeten Führungsaufsicht) 
erforderlich erscheinen lässt (§ 68a Absatz 
8 Satz 2 Nummer 2 StGB) oder

 dies zur Abwehr einer erheblichen gegen-
wärtigen Gefahr für das Leben, die körper-
liche Unversehrtheit, die persönliche Frei-
heit oder die sexuelle Selbstbestimmung 
Dritter erforderlich ist (§ 68a Absatz 8 Satz 
2 Nummer 3 StGB).

Der Gesetzgeber hat in diesen Fällen das Inte-
resse an einer effektiven Betreuung der Füh-
rungsaufsichtsprobanden und an einer Siche-
rung der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten 
der Probanden für gewichtiger gehalten als 

die Vermeidung der mit der Einschränkung der 
Schweigepflicht verbundenen Belastung des 
therapeutischen Behandlungsverhältnisses.
§ 68a Absatz 8 Satz 2 Nummern 2 und 3 StGB 
soll sicherstellen, dass auf gefährliche Entwick-
lungen, die in der Therapie erkannt werden, re-
agiert werden kann. 

3. Soweit § 68a Absatz 8 in Verbindung mit 
§ 68b Absatz 5 StGB reicht, können sich die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Drogen-
therapieeinrichtungen folglich nicht auf ihre 
therapeutische Schweigepflicht berufen. Nach 
§ 68a Absatz 8 Satz 3 StGB dürfen die nach 
Satz 1 und Satz 2 Nummern 2 und 3 offenbar-
ten Tatsachen allerdings nur für die genannten 
Zwecke der Führungsaufsicht verwendet wer-
den und gerade nicht zu Beweiszwecken im 
Rahmen der Strafverfolgung (so ausdrücklich 
die Gesetzesbegründung). In einem etwaigen 
Strafverfahren gegen den Probanden sind die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Drogen-
therapieeinrichtungen im Sinne des § 53 Straf-
prozessordnung (StPO) auch hinsichtlich dieser 
Tatsachen zur Zeugnisverweigerung berechtigt. 
Ferner gelten die Offenbarungspflichten nach 
§ 68a Absatz 8 in Verbindung mit § 68b Absatz 
5 StGB lediglich bei unter Führungsaufsicht 
stehenden Probanden, die eine Vorstellungs-
weisung nach § 68b Absatz 1 Satz 1 Nummer 
11 StGB oder eine Therapieweisung nach § 68b 
Absatz 2 StGB erfüllen. Sie gilt nicht bei Be-
währungsprobanden, selbst wenn diese eine 
Therapieweisung erhalten haben, und ferner 
nicht bei Führungsaufsichtsprobanden, die 
sich ohne gerichtliche Weisung freiwillig einer 
solchen Therapie unterziehen. Erfahrungsge-
mäß bereitet die Umsetzung in der Praxis keine 
größeren Schwierigkeiten, wenn die Probanden 
vor der Behandlung – beispielsweise schriftlich 
in einem Informationsblatt oder einer Thera-
pievereinbarung – offen darauf hingewiesen 
werden, dass und unter welchen Bedingungen 
gegenüber anderen an der Führungsaufsicht 
beteiligten Stellen eine Offenbarungspflicht 
besteht und dass dies für alle Therapieeinrich-
tungen in gleicher Weise gilt.

Ministerialrat Dr. Georg Walzel (StMUG)

Gesetz zur Reform der Führungsaufsicht und zur 
Änderung der Vorschriften über die nachträgliche 
Sicherungsverwahrung vom 13. April 2007
Einschränkung der Schweigepflicht für Therapeutinnen und Therapeuten, die verurteile Personen auf Grundlage
einer Weisung nach § 68b Absatz 2 Satz 2 StGB psychiatrisch, psychotherapeutisch oder sozialtherapeutisch behandeln




